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Herr 

Bundesministerium 
Soziales, Gesundheit, Pflege 
und Konsumentenschutz 

Landeshauptmann Dr. Michael Ludwig 

Lichtenfelsgasse 2 

1010 Wien 

Geschäftszahl: 2020-0.617.338 

sozialministerium.at 

BMSGPK-Gesundheit- IX/A/4 (Rechtsangelegen­

heiten Arzneimittel, Apotheken, Krankenanstalten, 

übertragbare Krankheiten) 

Postanschrift: Stubenring 1, 1010 Wien 

Radetzkystraße 2, 1030 Wien 

E-Mail-Antworten sind bitte unter Anführung der 

Geschäftszahl an post@sozialministerium.at 

zu richten. 

Erlass, Umgang mit Veranstaltungen nach der 10. Novelle zur COVID-19-LV 

(BGBI. II Nr. 407 /2020) 

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann Dr. Ludwig! 

Das Bundesministerium für soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz beehrt 

sich, aus gegebenem Anlass fo lgende Klarstel lung zu treffen: 

Mit der 10. Novelle zur COVID-19-LV (BGBI. II Nr. 407 /2020) wurde in § 10 Abs. 4 vorgese­

hen, dass Veranstaltungen gemäß Abs. 3 (sohin so lche mit ausschließlich zugewiesenen und 

gekennzeichneten Sitzplätzen) mit mehr als 250 Personen ab dem 21. September 2020 ei­

ner Bewil ligung der für den Veranstaltungsort örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbe­

hörde bedürfen. Zuvor war eine Bewilligung lediglich für Veranstaltungen mit mehr als 500 

Personen in geschlossenen Räumen und mehr als 750 Personen im Freiluftbereich erforder­

lich. 

In diesem Zusammenhang werden die Bezirksverwaltungsbehörden (in Wien das Magistrat) 

angewiesen, Anträge auf Bewilligung von Veranstaltungen nach § 10 Abs. 4 (nunmehr) CO­

VID-19-MV, die vor dem 21. September 2020 auf Grund der zugrundeliegenden Personen­

zahl keiner Bewilligung bedurft hätten, für die aber nach der geltenden Rechtslage eine Be­

willigung nach dieser Bestimmung erforderlich ist, bis Ende Oktober 2020 bevorzugt zu be­

handeln. 
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Es wird ersucht, diesen Erlass den Bezirksverwaltungsbehörden (in Wien dem Magistrat) 

zur Kenntnis zu bringen und dessen Einhaltung zu überwachen. 

Wien, 25. September 2020 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Bundesminister: 

,\<. ös rc 
Unterzeichner Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
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